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Neue Rahmenbedingungen 
Ab dem 6. Juni 2020 ist der Trainingsbetrieb in allen Sportarten unter Einhaltung von vereinsspezifischen 
Schutzkonzepten wieder zulässig. Bei Sportaktivitäten, in denen ein dauernder enger Körperkontakt 
erforderlich ist, müssen die Trainings so gestaltet werden, dass sie ausschliesslich in beständigen Gruppen 
stattfinden mit Führung einer entsprechenden Präsenzliste. Als enger Kontakt gilt dabei die längerdauernde 
(>15 Minuten) oder wiederholte Unterschreitung einer Distanz von 2 Metern ohne Schutzmassnahmen. 
 
Folgende fünf Grundsätze müssen im Trainingsbetrieb zwingend eingehalten werden:  

1. Nur symptomfrei ins Training 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. 
begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

2. Abstand halten 

Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim Duschen, nach 
dem Training, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind zwei Meter Abstand nach wie vor 
einzuhalten und auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten. Einzig im 
eigentlichen Trainingsbetrieb ist der Körperkontakt in allen Sportarten wieder zulässig. Pro Person müssen 
mindestens 10 m2 Trainingsfläche zur Verfügung stehen, was bedeutet, dass bei unseren Trainings maximal die 
unter Punkt 6 angegebene Anzahl Personen teilnehmen dürfen. 

3. Gründlich Hände waschen 

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Training 
gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.  

4. Präsenzlisten führen 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen 
ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche 
Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist verantwortlich für die Vollständigkeit 
und die Korrektheit der Liste und dass diese dem/der Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung 
steht (vgl. Punkt 5). In welcher Form die Liste geführt wird (doodle, App, Excel, usw.) ist dem Verein freigestellt. 

5. Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins 

Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss eine/n Corona-Beauftrage/n 
bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei 
unserem Verein ist dies:  

- Gesamtverantwortung: Marc Goldiger, TK-Chef, 076 374 40 41 
Für die Umsetzung auf Juniorenstufe sind folgende Personen verantwortlich: 

- Junioren Grossfeld (U14, U16, U18): Christian Schoch, Juniorenobmann, 079 370 44 14 
- Kinderunihockey (Unihockeyschule, Junioren F/E/D): Beat Fritsche, 079 232 39 04 
- Juniorinnen (Juniorinnen A/B/C): Linda Fitzi, 078 735 53 74 

6. Besondere Bestimmungen UHC Herisau 

Maximale Anzahl Personen pro Halle: 
- Turnhallen Mühle, Wilen, Waisenhaus, Ebnet, MZG Schwellbrunn (ca. 350 m2): 35 Personen 
- Turnhalle BBZ (ca. 350 m2): 30 Personen 
- Turnhalle Saum (ca. 144 m2): 14 Personen 
- Turnhallen Sportzentrum, MZG Degersheim (40 m mal 20 m, 800m2): 80 Personen 

Die verantwortlichen Trainer des UHC Herisau führen die Anwesenheitslisten direkt über die Sportdatenbank 
von J+S oder über eine eigene Excelliste. 
 
Herisau, 2. Juni 2020 Vorstand Verein UHC Herisau 


